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Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2019-2227
öffentlich

06.11.2019
Bürgermeister

Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der 
Gemeinde Bad Kleinen für das Gebiet "Gallentin-Süd" 
Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 20.11.2019 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 18.12.2019 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

1. Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und 
den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen hat die Gemeinde Bad Kleinen unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, wie im Abwägungsvorschlag (Anlage 1) 
dargestellt, geprüft. Es ergeben sich: 
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde 
Bad Kleinen zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses. 

2. Die Verwaltung des Amtes Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen wird beauftragt, 
diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von 
diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Sachverhalt:
 Die Gemeinde Bad Kleinen verfügt über den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 14A 
und über die rechtsverbindliche Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A. Die 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen wurde am 
20.07.2016 durch die Gemeindevertretung als Satzung beschlossen und ist mit der 
Bekanntmachung vom 28.09.2016 rechtsverbindlich. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes befindet sich südlich in der Ortslage Gallentin unmittelbar am Schweriner 
See. Dies ist auf dem Übersichtsplan ersichtlich. 

Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan und der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind 
Baugebiete als „Sondergebiete für Ferienhäuser“ und als „Sonstige Sondergebiete mit der 
Zweckbestimmung Beherbergung und Infrastruktur“ festgesetzt. Auf Anlass des 
Vorhabenträgers hat sich die Gemeinde erneut mit dem Plan beschäftigt. Der Antrag des 
Vorhabenträgers vom 16.11.2018 begründet die Zielsetzung für die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes. Aufgrund der Nichtumsetzbarkeit der Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen in diesem Bereich und der Notwendigkeit zur Bereitstellung von 
Wohnraum in der Gemeinde wurde beantragt, in dem Änderungsbereich der 2. Änderung ein 
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festzusetzen. Die Gemeinde hat die privaten 
Belange und den Antrag des Vorhabenträgers zum Anlass genommen und eine Überprüfung 
ihrer städtebaulichen Zielsetzungen mit den geänderten Planungszielen des 
Vorhabenträgers durchgeführt. Nach Überprüfung durch die Gemeinde ist die Realisierung 
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eines Allgemeinen Wohngebietes an dem Standort mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung vereinbar. Dies würde sich positiv auf die Entwicklung der Ortslage auswirken 
sowie eine bessere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur der Gemeinde bedeuten. 

Die Grundstücke sind bereits für eine Bebauung vorbereitet und teilweise bebaut. Für die 
Gemeinde ist erkennbar, dass die vorhandene Fremdenverkehrsinfrastruktur nicht geeignet 
ist, die geplanten Ferienhäuser umzusetzen und den Standort als Tourismusstandort weiter 
auszubauen. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur und die vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsanlagen können genutzt werden. Es bleibt bei den festgesetzten Privatstraßen 
innerhalb des Plangebietes. Die Straße „Am See“ bleibt weiterhin eine öffentliche 
Verkehrsfläche. 

An den Festsetzungen zur baulichen Ausnutzung hat sich nichts geändert. Im Grunde ist das 
Ziel, anstelle der festgesetzten Ferienhausgebiete und Sonstigen Sondergebiete nunmehr 
Allgemeine Wohngebiete mit dem dafür vorgesehenen Nutzungskatalog festzusetzen. 
Ebenso wurden die Festsetzungen zu Garagen und Nebengebäuden dem tatsächlichen 
Erfordernis einer Wohnnutzung angepasst. Es wurde eine Beschränkung der Zahl der 
Wohnungen für die zukünftigen Wohngebäude vorgenommen. Die Zahl der Wohnungen 
wurde mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes auf eine Wohnung je Einzelhaus begrenzt. 
Hierbei waren die Bezüge zu den Kapazitäten im Rahmen der durchgeführten SPA- und 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung beachtlich. Dies wurde mit der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes beibehalten. Für die bereits vorhandenen Gebäude wird auf eine 
Regelung zur Zahl der Wohnungen verzichtet. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A wurde als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Der Nachweis der 
Anwendbarkeit des Verfahrens der Innenentwicklung wurde bereits mit der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes geführt. Der Nachweis, dass die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit 
des Verfahrens nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB auch für die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes weiterhin vorliegen, wurde nochmals dargelegt. Die Änderung der 
Planungsziele, maßgeblich zur Art der baulichen Nutzung, steht den Anforderungen des 
Verfahrens nach § 13a BauGB nicht entgegen. 
Das Verfahren für die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der 
Gemeinde wurde somit in Anwendung des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB durchgeführt. 

Eine Voraussetzung für die Anwendung dieses Verfahrens ist, dass keine Beeinträchtigung 
der NATURA 2000-Schutzgebietskulisse erfolgt. Änderungen der Planung, die andere 
Auswirkungen auf die Schutzziele der Natura-2000-Gebiete beinhalten als mit der 
rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A dargestellt, sind mit der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen nicht verbunden. Die 
Änderung der Nutzung von Feriennutzung in Wohnnutzung wurde entsprechend mit einer 
Plausibilitätserklärung in den Planunterlagen gewürdigt. Die Gemeinde hat die Prüfung zu 
den Erhaltungszielen und Schutzzwecken des SPA-Gebietes „Schweriner Seen“ und des 
FFH-Gebietes „Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und Moore“ unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
14A erneut vorgenommen und die ursprünglichen Bewertungen bestätigt. Aus Sicht der 
Gemeinde ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke des SPA-Gebietes „Schweriner Seen“ und des FFH-Gebietes „Schweriner 
Außensee“ und angrenzende Wälder und Moore“. Die Vereinbarkeit der Planung mit den 
Schutz- und Erhaltungszielen der v.g. Schutzgebiete wird durch die zuständige Untere 
Naturschutzbehörde unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen zum Schutz des 
Fischotters weiterhin als gegeben angesehen. 

Mit der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A wird nicht die Zulässigkeit 
eines Vorhabens begründet, welches einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegt. Änderungen des Bebauungsplanes, die zu einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung führen würden, sind nicht vorgesehen. 
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Ausgleichs- und Ersatzanforderungen werden durch die vorliegende 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen nicht berührt. Es gelten die 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen des Ursprungsbebauungsplanes und der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes. 

Der Bebauungsplan ist mit der 2. Änderung nicht mehr aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes entwickelt. Die Änderung der Art der baulichen Nutzung in ein 
allgemeines Wohngebiet entspricht den vorhandenen Nutzungen der angrenzenden 
Bebauung und steht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in dem Ortsteil Gallentin 
nicht entgegen. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Kleinen hat in ihrer Sitzung am 08.05.2019 den 
Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A für das Gebiet 
„Gallentin Süd“ gefasst.
 Die Öffentlichkeit konnte sich gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen dieser Planung vom 04.07.2019 bis zum 
19.07.2019 im Amt Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen, Bauamt, unterrichten und sich während 
dieser Frist schriftlich oder zur Niederschrift zu dieser Planung äußern. 

Die Planunterlagen lagen zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23. Juli 2019 bis 
zum 23. August 2019 im Amt Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen öffentlich aus. Während der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Stellungnahmen von der Öffentlichkeit zur Planung 
abgegeben. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 30. Juli 
2019 um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange haben Stellungnahmen zu den Entwurfsunterlagen abgeben. 
Die Gemeinde Bad Kleinen hat die im Planverfahren eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen gesammelt, bewertet und gewichtet. 
Es ergeben sich: 
- zu berücksichtigende Stellungnahmen, 
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen Belange 
beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden. 
Die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage 
als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind durch die Gemeindevertretung zu 
beraten und zu entscheiden. 

Die Planunterlagen werden um die Ergebnisse der Abwägung ergänzt. Hierbei handelt es 
sich im Wesentlichen um redaktionelle Korrekturen und Präzisierungen. Die LSG-Grenze 
wurde entsprechend den verbindlichen Darstellungen nachrichtlich übernommen und 
angepasst. Zur Sicherung der Flächen mit Erhaltungsgeboten wird im nordwestlichen 
Änderungsbereich auf die Ausweisung von Flächen für Garagen verzichtet, sofern diese 
noch nicht auf der Grundlage der rechtsverbindlichen Änderung bereits realisiert wurden. Die 
neuen Erkenntnisse der Unteren Bodenschutzbehörde werden zur Klarstellung in den 
Planunterlagen ergänzt. Die Belange der Ver- und Entsorgung, insbesondere die Schmutz-
und Regenwasserentsorgung der an den Änderungsbereich angrenzenden Grundstücke 
wurden über die bereits durch Grunddienstbarkeiten gesicherten Leitungsrechte nachrichtlich 
in die Planunterlagen übernommen und somit berücksichtigt. Zur Erosionsvermeidung an der 
Böschungsseite mit Auswirkungen auf die angrenzenden gemeindeeigenen Flächen wird die 
Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ergänzt. 

Die Grundzüge der Planung werden durch die Ergänzungen und Klarstellungen nicht 
berührt. Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung 
der Planunterlagen.



                                                        Seite: 4/4

Anlage/n:
Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag in tabellarischer Form

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Sachdarstellung zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Ausführungen der raumordnerischen Bewertung werden in die Begründung 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Das Bewertungsergebnis wird in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Beurteilungsgrundlagen ändern 

sich nicht. Somit wird den Anforderungen Rechnung getragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahmen der beteiligten Fachdienste und des Abfallwirtschaftsbetriebes 

werden nachfolgend behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

A 

Zu 1. 

Die Darstellungen der Planungsziele werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 

mit ihren Entwicklungspotentialen auseinandergesetzt. Die Gemeinde liegt in einem 

Vorbehaltsgebiet Tourismus (4.6 (4) LEP M-V) und in der Differenzierung des RREP 

Westmecklenburg (3.1.3 (3)) in einem Tourismusentwicklungsraum. Städte und Dörfer, 

die innerhalb der Vorbehaltsgebiete Tourismus liegen, haben gemäß Begründung zum 

LEP M-V neben dem Tourismus vielfältige andere Aufgaben zu erfüllen. Die Gemeinde 

Bad Kleinen ist gemäß Programmsatz 3.2.2 (1) (2) RREP Westmecklenburg als 

Grundzentrum festgelegt. Die Grundzentren bilden die wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Schwerpunkte der ländlichen Räume und sollen gestärkt werden. Die 

Gemeinde hat mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes ihre Entwicklung als 

Wohnstandort als auch die touristische Entwicklung betrachtet. In ihrem Leitbild hat die 

Gemeinde Bad Kleinen ihre langfristige Entwicklung dargestellt und darin das Ziel 

formuliert, dass alle Planungen dem Ziel dienen sollen, die Einwohnerzahl zu halten oder 

möglichst sogar zu steigern. Im touristischen Bereich sollen die Wassersportangebote 

sowie Angebote für Naturliebhaber, Wanderer und Radfahrer verbessert werden. Die 

Badestellen in Bad Kleinen und Gallentin sollen gesichert und gepflegt werden. Die 

Sicherung ihrer Ziele (Einwohnerentwicklung und Tourismusentwicklung) möchte die 

Gemeinde im Rahmen ihrer Verantwortung als einziges Grundzentrum zwischen dem 

Mittelzentrum Wismar und dem Oberzentrum Schwerin erreichen. Die Gemeinde räumt 

in diesem Zusammenhang der Wohnentwicklung den Vorrang vor der touristischen 

Entwicklung im Ortsteil Gallentin ein. Der Gemeinde ist, wie bereits mehrfach dargelegt, 

die Funktion eines Grundzentrums zugewiesen. Die Wohnbauentwicklung zur Sicherung 

des Eigenbedarfs und eine über den Eigenbedarf hinausgehende Entwicklung ist ein 

wichtiger Bestandteil der Stärkung des Grundzentrums. Die bereits entwickelte Fläche ist, 

wie in der Begründung dargestellt, im Bereich für eine Entwicklung mit Ferienhäusern 

nicht nachgefragt. Im Ortsteil Gallentin sind touristische Angebote und die 

Kinderferienanlage „Ulis Kinderland“ vorhanden, die die am Standort vorhandene 

Fremdenverkehrsinfrastruktur beanspruchen. Ein weiterer Ausbau der 

Fremdenverkehrsinfrastruktur ist aus Sicht der Gemeinde derzeit nicht darstellbar, der 

Schwerpunkt der Entwicklung der touristischen Infrastruktur liegt im Hauptort Bad 

Kleinen mit der Badestelle und dem Hafen. In der Begründung hat die Gemeinde sich 

ausführlich mit ihrer Entwicklung auseinandergesetzt. Die bisherige Entwicklung der 

Gemeinde ist durch die Zunahme an Einwohnern und durch die ausgewogene gewerbliche 

Entwicklung als positiv zu bewerten. Die Gemeinde hat ihre vorhandenen 

Infrastruktureinrichtungen bedarfsgerecht saniert und erweitert. Die Sanierung des 

Schulkomplexes mit der Grund- und Regionalschule ist mit der Errichtung der 2. 

Sporthalle zunächst abgeschlossen. Den Schulstandort ergänzt die Mensa, die der 

Schülerversorgung dient und für außerschulische sowie gemeindliche und kulturelle 

Veranstaltungen genutzt wird.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Beibehaltung der gemeindlichen 

Zielsetzung der Planung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Weiter zu 2. 

Die Kindertagesstätte hat bereits 2 Erweiterungen erfahren und wird derzeit um einen 

Ergänzungsbau für den Hortbereich erweitert. Dieser befindet momentan in der Planung. 

Die Gemeinde Bad Kleinen verfügt aufgrund der verkehrlichen Rahmenbedingungen, 

Lage an einem Knotenpunkt des überregionalen Schienennetzes, über eine bedeutende 

Pendlerverflechtung. Es sind Pendlerverflechtungen nach Schwerin und Wismar und 

weiter nach Hamburg und Berlin gegeben. Dieser Standortvorteil wird durch Nachfrage 

nach Flächen für Wohnbebauung in der Gemeinde deutlich. 

Die Gemeinde Bad Kleinen hat die Verfügbarkeit von anderen Flächen für eine 

Wohnbebauung im Gemeindegebiet geprüft. Die Gemeinde Bad Kleinen verfügt nach 

Bekanntgabe durch das Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen, Bauamt, innerhalb der 

rechtsverbindlichen Bebauungspläne und innerhalb der Siedlungsbereiche nur noch über 

vereinzelt für die Wohnnutzung geeignete Baugrundstücke. 

Entwicklungspotenziale bestehen noch innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 23 im Rahmen 

eines Mischgebietes. Hierbei handelt es sich um einen durch Bahnlärm vorbelasteten 

Standort, dessen Umsetzung unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Bausubstanz 

unter Beachtung von erheblichen Aufwendungen für aktive und passive 

Schallschutzmaßnahmen realisiert werden kann. Ein Realisierungszeitraum steht noch 

nicht fest. Die Fläche befindet sich in privatem Eigentum. 

Derzeit befindet sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 27 „Senioren 

Wohnanlage Bad Kleinen“ in Aufstellung. Hierbei handelt es sich um einen Standort 

innerhalb der Ortslage Bad Kleinen in Angrenzung an den vorhandenen 

Nahversorgungsstandort. Das Planungsziel besteht in der Errichtung von altersgerechten 

und barrierefreien Wohnungen mit den notwendigen Nebenanlagen. Mit dieser Planung 

wird ein anderes nachgefragtes Segment der Wohnnutzung in der Gemeinde Bad Kleinen 

bedient. Flächen für den individuellen Wohnungsbau im Segment des Eigenheimbaus 

können mit dem in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht 

abgedeckt werden. Der in Gallentin zu entwickelnde Standort grenzt an einen bereits 

vorhandenen Wohnstandort an und erweitert diesen. Damit entspricht die Planung den 

Programmsätzen 4.2 (1) Z LEP M-V und 4.1 (3) Z RREP WM zur Konzentration der 

Wohnbauflächen auf die zentralen Orte. Des Weiteren entspricht die Planung den 

Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (2) Z RREP WM zum Vorrang der 

Innenentwicklung. Mit der Entwicklung der Fläche, die bereits für eine Bebauung 

vorbereitet wurde, wird ein Beitrag zur Vermeidung von zusätzlicher 

Flächeninanspruchnahme und dem Schutz von unberührten Außenbereichsflächen 

geleistet. Aus Sicht der Gemeinde ist die städtebauliche Erforderlichkeit der Änderung der 

Planung hinreichend begründet worden und die Gemeinde hat der Entwicklung der 

Wohnfunktion den Vorrang vor der touristischen Entwicklung eingeräumt. Die Gemeinde 

hat der Entwicklung der Wohnfunktion den Vorrang vor der touristischen Entwicklung 

eingeräumt und die touristische Entwicklung innerhalb des 

Tourismusentwicklungsraumes an diesem Standort im Ortsteil Gallentin zurückgestellt. 
Die Gemeinde hat sich mit diesen veränderten städtebaulichen Entwicklungszielen im 

Rahmen dieser Abwägung nochmal auseinandergesetzt und hält an der Entwicklung eines 

allgemeinen Wohngebietes an dem Standort fest.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Mit der Realisierung der Gebäude und der Erschließung wurde begonnen. Die meisten 

Häuser befinden sich noch in der Bauphase. Im Teilgebiet WA9 wurde ein Gebäude mit 

Ferienwohnungen realisiert und wird bereits genutzt (Villa Inselblick). Da eine Aufnahme 

der Nutzung der noch im Bau befindlichen Gebäude nicht erfolgt ist, ist das Planungsziel 

umsetzbar. Ferienwohnungen, die im Bestand vorhanden sind, wurden über die Regelung 

der ausnahmsweisen Zulässigkeit innerhalb von WA-Gebieten hinreichend berücksichtigt.  

 

Zu 4. 

Die Begründung wird entsprechend der Abwägungsentscheidung der Gemeinde ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 

Belange hinweist. 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes keine 

wasserwirtschaftlichen Belange betroffen sind. 

 

Zu 3. 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

können im Plangeltungsbereich ausnahmsweise zugelassen werden. Es handelt sich nicht 

um Wohngebäude und somit unterliegen diese baulichen Anlagen nicht der 

Genehmigungsfreistellung nach § 62 LBauO M-V. Die baulichen Anlagen bedürfen einer 

Baugenehmigung, so dass die Hinweise im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren 

zu berücksichtigen sind. Ein Hinweis dazu erfolgt in der Begründung. 

 

Zu 4. 

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 

Belange hinweist. 

 

Zu 2. 

Dieser Hinweis wurde bereits im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

berücksichtigt und ist in den Hinweisen Punkt 2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft enthalten. 

Die Rechtsgrundlage hierzu wird ergänzt. 

 

Zu 3. 

Die Belange des Bodenschutzes wurden mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

umfassend behandelt und berücksichtigt. Die Fläche wurde aufgrund der in der 1. 

Änderung getroffenen Festsetzungen beräumt, für eine Bebauung vorbereitet und mit der 

Realisierung der Bebauung und Erschließung durch den Erschließungsträger wurde 

bereits begonnen. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Belange des Bodenschutzes 

durch den Erschließungsträger berücksichtigt und mit der Behörde abgestimmt wurden. 

Die weitergehenden Hinweise, die über die vorgetragenen und berücksichtigten Belange 

des Bodenschutzes hinausgehen, ergänzt die Gemeinde in der Begründung. 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Abgrabungen und Aufschüttungen sind in den Planunterlagen festgesetzt und 

entsprechend im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

 

Zu 5. 

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein Verweis auf die Abfallsatzung 

befindet sich in der Begründung. 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die Gemeinde stellt die entgegenstehenden Belange ergebnisoffen in die Abwägung ein. 

 

Zu 7. 

Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. In den Planunterlagen zur 1. Änderung 

des Bebauungsplanes wurden die Belange des Bodenschutzes umfassend dargestellt; 

ebenso der Umgang mit Bodenaushub etc. Das Berichtserfordernis und ein mögliches 

Untersuchungserfordernis hat die Gemeinde auf den Erschließungsträger übertragen. 

Entsprechende Abstimmungen zu fehlenden Unterlagen sind durch die zuständige 

Behörde auf der Grundlage der rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

14A zu führen. 

 

Zu 8. 

Entsprechend den Darstellungen in der Begründung zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes wurden die Flächen, die als Lagerflächen genutzt wurden und die 

Untersuchungsflächen in einer Karte, die durch die untere Bodenschutzbehörde zur 

Verfügung gestellt wurde, dargestellt. Es handelte sich bisher nicht um die Flächen des 

gesamten Plangeltungsbereiches. Der Umgang mit diesen Flächen wurde in der 

Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes dargestellt. Die nunmehr 

vorgetragenen Belange und die vorgenommene Differenzierung der Behörde zwischen 

Dauerwohnen und Ferienwohnen werden berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Klarstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen für das Gebiet „Gallentin-Süd“ 

 11 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Weiter zu 8. 

Es handelt sich um einen Auszug aus der Begründung zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A. 

„ 

 
Abb. 5: Karte mit Darstellung der Lagerflächen gemäß Stellungnahme der Unteren 

Bodenschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg 
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Weiter zu 8. 

„Die als Lagerflächen genutzten Bereiche – Fläche AA rot dargestellt in der Karte – 

werden im Rahmen der Erschließung, spätestens vor Nutzungsbeginn mit mindestens 0,30 

m Boden angedeckt, der als Vegetationsschicht geeignet ist und die Vorsorgewerte nach 

BBodSchV bzw. Z0 nach LAGA M 20 einhält.  

Sofort nach Verwertung lagernder Schüttgüter – Fläche AB grün dargestellt in der Karte 

– werden die Grundstücke repräsentativ untersucht. Soweit Prüfwerte nach BBodSchV 

überschritten sind, wird dieser Boden ordnungsgemäß entsorgt. 

Soweit Vorsorgewerte nach BBodSchV bzw. Z0 nach LAGA M 20 überschritten sind, wird 

das entsprechende Gutachten zur Information als Anlage der Begründung beigefügt und 

den Grundstückskäufern übergeben. Verantwortlich für die genannten 

Vorsorgemaßnahmen sind der Erschließungsträger und der 

Grundstücksverkäufer/Grundstückseigentümer“. 

 

Die Nachweise zum Bodenauftrag sind in der Begründung bereits dargestellt. In der 

Planzeichnung wurde die Fläche als Untersuchungsfläche dargestellt. Zur Rechtsklarheit 

werden die Belange des Bodenschutzes, die bereits mit der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes durch die Gemeinde berücksichtigt wurden in der Begründung zur 2. 

Änderung des Bebauungsplanes ergänzt. Die Gemeinde hat dies bisher für entbehrlich 

gehalten, da mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes insbesondere die Art der baulichen 

Nutzung von Ferienhausgebiet in Allgemeines Wohngebiet geändert wurde und die 

Belange als gleichgelagert bewertet. Die Begründung wird um den Punkt Bodenschutz 

aus der 1. Änderung des Bebauungsplanes somit zur Klarstellung ergänzt. Die Nachweise 

sowie der erforderliche Bodenauftrag wurden bereits dort berücksichtigt und gelten weiter 

fort. 

 

Zu 9. 

Es gibt bereits einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem 

Erschließungsträger, in dem die Belange des Bodenschutzes im Rahmen der 

Anforderungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes geregelt wurden (vgl. V. Hinweise 

Punkt 7 Teil-B Text). Dieser Vertrag wird entsprechend den Abwägungsergebnissen zum 

Bodenschutz ergänzt. 

 

Zu 10. 

Die Gründe für eine pauschale Festsetzung für den gesamten Plangeltungsbereich wurden 

in Sachpunkt 12 der Stellungnahme dargestellt. Die Gemeinde folgt der pauschalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Festsetzung nur teilweise. Insofern werden die neuen Erkenntnisse, die durch die Behörde 

vorgetragen wurden, nur in dem erforderlichen Umfang berücksichtigt (vgl. Sachpunkt 12 

dieser Abwägung). Die Gemeinde nimmt somit folgende Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 

20 BauGB in den Teil B-Text auf. „Innerhalb des Plangeltungsbereiches der 2. Änderung 

sind die Vegetationsflächen vor Nutzungsbeginn mit mindestens 35 cm Boden 

anzudecken, welcher als Vegetationsschicht geeignet ist und die Vorsorgewerte nach 

BBodSchV bzw. Z0 nach LAGA M20 einhält. Auf Andeckung von nachweislich 

unbelastetem Boden kann dann verzichtet werden, wenn für den vorhandenen Boden der 

gutachterliche Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse von der unteren 

Bodenschutzbehörde bestätigt ist. Dies gilt nicht für das Teilgebiet WA 9 sowie nicht für 

die Flächen innerhalb der festgesetzten Aufschüttungsfläche.“ Da eine Verpflichtung des 

Grundstückseigentümers die Maßnahmen durchzuführen aufgrund dieser Festsetzung 

nicht besteht, wird zusätzlich der bereits bestehende städtebauliche Vertrag mit der 

Gemeinde ergänzt. Sofern der Nachweis erbracht wurde und eine Unbedenklichkeit für 

den Wirkungspfad Mensch-Boden berücksichtigt wurde, kann auf die Andeckung nach 

vorhergehender Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde verzichtet werden. 

Hilfsweise wird jeweils die Klassifizierung auf den Flächen überprüft, so dass gesunde 

Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet werden und der Wirkungspfad Mensch-

Boden berücksichtigt ist. Die weiteren Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 11. 

Der Hinweis ist bereits in der Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 

enthalten und wird gemäß Sachpunkt 8 dieser Abwägung in der Begründung zur 2. 

Änderung des Bebauungsplanes ergänzt. 

 

Zu 12. 

Die Flächenabgrenzung der Flächen, die nach Darstellung der Behörde als 

Baustoffzwischenlager für Bauschutt, wie Ziegel- und Betonbruch sowie 

Bodenmaterialien genutzt wurden, wurde mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

zwischen der unteren Bodenschutzbehörde und dem Erschließungsträger/ Vorhabenträger 

einvernehmlich abgestimmt und für das Verfahren genutzt. Die Gemeinde hält an den 

getroffenen Ausführungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes fest. Die Belange des 

Bodenschutzes entsprechend der 1. Änderung des Bebauungsplanes bleiben, wie mit der 

Behörde abgestimmt, weiter Bestandteil auch der 2. Änderung des Bebauungsplanes. Die 

Stellungnahme der Behörde hat Auswirkungen auf die textliche Festsetzung 8.1 der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A. Dort wurde der Bodenauftrag auf mindesten 30 

cm begrenzt. Die Festsetzung wird nunmehr auf 35 cm angepasst. Für diese 

Aufschüttungsfläche wurden die Belange der Behörde bereits berücksichtigt, da sich die 

Aufschüttungsfläche innerhalb der mit der Behörde abgestimmten Untersuchungsfläche 

befindet. Die Aufschüttungsfläche ist somit bereits erfasst. Die Bebauung im Baugebiet 

WA 9 wurde gemäß dem Ursprungsbebauungsplan realisiert und war zum Zeitpunkt der 

1. Änderung des Bebauungsplanes fertig. Das Baugebiet WA 9 befand sich nicht 

innerhalb des mit der Behörde abgestimmten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen  

 

 

 

 

Zu berücksichtigen  
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Weiter zu 12. 

Untersuchungsbereiches im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes. Für 

Grundstücke die bereits einer bestimmungsgemäßen Nutzung unterliegen ist die 

Besorgnis von Schadstoffbelastungen nicht nachvollziehbar, da diese Grundstücke zum 

Zeitpunkt der Stellungnahme nicht als Lagerflächen überhaupt zur Verfügung standen. 

Die Behörde stellt nunmehr klar, dass die ehemals abgestimmten Bereiche im Rahmen der 

1. Änderung des Bebauungsplanes verlagert wurden und eine ausreichende Eingrenzung 

ist nicht mehr gegeben ist und somit der gesamte Plangeltungsbereich der 2. Änderung zu 

berücksichtigen ist. Die entsprechende Festsetzung wird im Teil-B Text gemäß Sachpunkt 

10 dieser Stellungnahme zusätzlich aufgenommen. Die Darlegungen werden in der 

Begründung ergänzt. Die zusätzlichen Belange werden entsprechend berücksichtigt. Der 

Erschließungsträger/ Vorhabenträger kann jederzeit den Nachweis führen, dass hier keine 

Auswirkungen, wie dargelegt, zu befürchten sind. 

 

Zu 13. 

Der Hinweis ist bereits im Teil-B Text aufgenommen. 

 

Zu 14. 

Baubedingte Lagerungen von Baustoffen und der Einsatz von Baufahrzeugen sind zur 

Realisierung der geplanten Bebauung und Erschließung anzunehmen. Sie sind für die 

Durchführung von Baumaßnahmen notwendig, jedoch zeitlich beschränkt und reduzieren 

sich mit dem Fortschreiten der Realisierung der Bauvorhaben und enden mit der 

vollständigen Realisierung des Bebauungsplanes. Es handelt sich hierbei um Konflikte, 

die der Bebauungsplan nicht selbst lösen muss. Die Lagerung von Baustoffen und der 

Einsatz von Baufahrzeugen endet regelmäßig mit der Realisierung des Bebauungsplanes. 

 

Zu 15. 

Die Planung trägt den Anforderungen Rechnung. Die Abgrabungs- und 

Aufschüttungsflächen grenzen aneinander, so dass die Böden im Plangeltungsbereich 

verbleiben können sofern der Wirkungspfad Mensch-Boden berücksichtigt wird. Der 

zulässige Umfang der Aufschüttungen und Abgrabungen ist im Teil B-Text verankert und 

wurde entsprechend Sachpunkt 10 und 12 dieser Abwägung ergänzt. 

 

Zu 16. 

Die allgemeinen Hinweise nimmt die Gemeinde hier zur Kenntnis. 

 

Zu 17. 

Die Erhebung von Gebühren nimmt die Gemeinde im Rahmen der Erteilung der 

Stellungnahme im Bauleitplanverfahren zur Kenntnis. 

 

Zu 18. 

Die Arbeitsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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D 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Nachforderungen bestehen. 

 

Zu 2. 

Bereits mit Berücksichtigung der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zur 1. 

Änderung des Bebauungsplanes hat die Gemeinde die Anforderungen an die Eingriffs- 

und Ausgleichsregelung überprüft. Das entstandene Defizit an Anpflanz- und 

Erhaltungsgeboten von 1.101 m² wird über Gehölzpflanzungen außerhalb des 

Plangeltungsbereiches ersetzt. Dafür wurde die in der externen Kompensationsmaßnahme 

EM1 festgesetzte Anpflanz- und Sukzessionsfläche in östlicher Richtung um 1.101 m² 

vergrößert. Für Eingriffe im Zusammenhang mit der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 

14A der Gemeinde Bad Kleinen wurden externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

festgelegt. Die Sicherung der externen Kompensationsmaßnahme EM1 auf einer Fläche 

von 8.240 m² erfolgte über städtebauliche Verträge zwischen dem Vorhabenträger und der 

Gemeinde und ist abschließend geregelt. Es handelt sich hierbei um eine 

Sammelausgleichsfläche der Gemeinde Bad Kleinen. Die für externe 

Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Flächen sind bereits im Text-Teil B der 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 14A berücksichtigt. Der vorhandene städtebauliche 

Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde Bad Kleinen wurde zur 

Sicherung der zusätzlich erforderlichen externen Kompensationsfläche im Umfang von 

1.101 m² ergänzt, so dass nunmehr 9.341 m² externe Kompensationsfläche berücksichtigt 

werden. 

Aus Sicht der Gemeinde wurde der nachvollziehbare Nachweis im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes bereits erbracht, in der Begründung zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes dargestellt und im Rahmen des städtebaulichen Vertrages durch 

Ergänzung berücksichtigt. Der pauschalen Aussage, dass ein nachvollziehbarer Nachweis 

der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung bisher nicht erfolgt ist, wird nicht gefolgt. Hierzu 

ist die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung in der Begründung zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A heranzuziehen und zu berücksichtigen. Das Verfahren zur 2. 

Änderung des Bebauungsplanes wurde als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a 

BauGB geführt. Hier gilt für Bebauungspläne gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, dass 

Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung, hier Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten 

sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entwicklung erfolgt 

oder zulässig sind. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A erfüllt die 

Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 

 

Zu 3. 

Der vorhandene Großbaumbestand wurde bisher über Flächen für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen berücksichtigt. Eine Veränderung der 

Lage der Garagen und der Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen erfolgte mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A 

nicht. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Weiter zu 3. 

Zur Sicherung der Flächen mit Erhaltungsgeboten verzichtet die Gemeinde im 

nordwestlichen Änderungsbereich auf die Ausweisung von Flächen für Garagen, sofern 

diese noch nicht auf der Grundlage der rechtsverbindlichen 1. Änderung bereits realisiert 

wurden. Es wird somit lediglich der Standort der Garage in direkter Angrenzung an den 

Wendehammer in Abstimmung mit dem Erschließungsträger beibehalten. Eine 

Beeinträchtigung von geschützten Bäumen ist in diesem Bereich aus Sicht der Gemeinde 

nicht gegeben. Die Garage wurde bereits auf der Grundlage der rechtsverbindlichen 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A errichtet.  

 

Zu 4. 

Die Gemeinde verfügt über einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 14A und die 

rechtsverbindliche Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A. Sofern 

die Behörde in einem Vororttermin festgestellt hat, dass Baumrodungen vorgenommen 

wurden, ist die Behörde auf der Grundlage der vorhandenen rechtsverbindlichen 

Planungen der Gemeinde zuständig, die festgestellten Baumrodungen mit dem 

Grundstückseigentümer außerhalb dieses Planverfahrens entsprechend den Festsetzungen 

der rechtsverbindlichen Planungen zu regeln.  

 

Zu 5. 

Die LSG-Grenze wird entsprechend den Ausführungen der Behörde an die gesiegelten 

Abgrenzungskarten der LSG-Verordnung angepasst. Hierbei handelt es sich um eine 

nachrichtliche Übernahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Zu 6. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass artenschutzrechtliche Belange durch die 

Planänderung nicht berührt werden und das zu den bereits getroffenen Maßnahmen zum 

Artenschutz Einverständnis besteht. Die Begründung wird ergänzt.  

 

Zu 7. 

Die Vereinbarkeit der Planung mit den Erhaltungszielen des Europäischen 

Vogelschutzgebietes „Schweriner Seen“ (DE2235-402) wird weiter als gegeben 

angesehen. Dies wird durch die UNB bestätigt. Die Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Belange des gesetzlichen Biotopschutzes 

durch die Planänderung nicht berührt sind. 

 

Zu 9. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

„Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und Moore“ (DE2234-304) ist durch die 

Planänderung nicht erkennbar. Dies wird durch die UNB bestätigt. Die Begründung wird 

ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Zu 10. 

Die bereits in den Planunterlagen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes dargestellten 

Maßnahmen zum Schutz des Fischotters werden seitens der Unteren Naturschutzbehörde 

weiterhin als geeignet angesehen und sind entsprechend umzusetzen. Die Erfolgskontrolle 

erfolgt durch die Gemeinde in Abstimmung mit der zuständigen Behörde. 

 

Zu 11. 

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

E 

Zu 1. 

Die öffentlichen Verkehrsflächen, hier die öffentliche Straße „Am See“, ist bereits realisiert und 

entsprechend wurde der realisierte Bestand in den Planunterlagen berücksichtigt. Da es sich um 

eine öffentliche Erschließungsstraße handelt, ist somit eine Fachgenehmigung am 30.11.2011 

durch die zuständige Untere Straßenaufsichtsbehörde erteilt worden. Die Gemeinde war an die 

erteilte Fachgenehmigung bei der Realisierung der Straße somit gebunden. Der empfohlene 

Straßenquerschnitt der Planstraße B war bereits Gegenstand des Ursprungsbebauungsplanes. Die 

Behörde hat in ihrer Stellungnahme vom 19.05.2015 im Rahmen der Beteiligung zur 1. Änderung 

des Bebauungsplanes mitgeteilt, dass keine Einwände zu der Planung bestehen und die 

öffentlichen Verkehrsflächen (Planstraße A und B) größtenteils fertiggestellt sind. Eine Änderung 

der öffentlichen Verkehrsflächen wurde im Rahmen der 2. Änderung nicht vorgenommen, so dass 

eine Vergrößerung der Verkehrsflächen bei der realisierten und durch den öffentlichen Verkehr 

genutzten öffentlichen Straße nicht Zielsetzung der Gemeinde ist. Die weiteren in der Planung 

dargestellten Erschließungsstraßen sind als private Verkehrsflächen festgesetzt. Privatstraßen 

liegen gemäß Stellungnahme Unteren Straßenaufsichtsbehörde zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes nicht im Zuständigkeitsbereich der Unteren Straßenaufsichtsbehörde. Das mit 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes dargestellte Erschließungskonzept war für eine touristische 

und Feriennutzung konzipiert, so dass die Gemeinde davon ausgehen kann, dass mit einer 

allgemeinen Wohnnutzung das Erschließungskonzept weiterhin umsetzbar ist. 

Ausnahmsweise sind Straßenlampen innerhalb der Anpflanzflächen auf den Baugrundstücken 

umgesetzt worden. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Straßenbaulastträgers keine Einwände zur B-

Planänderung bestehen. Abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgetragen. 

 

 

F 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten des Gesundheitsamtes keine Bedenken 

bestehen. 

 

Zu 2. 

Es grenzen Baugebiete aneinander, die den gleichen Schutzansprüchen unterliegen, so dass aus 

Sicht der Gemeinde gesunde Wohnverhältnisse wie bereits bei der vorhandenen Wohnbebauung, 

erhalten bleiben und eingehalten werden können. 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde verfügt über eine rechtsverbindliche Satzung über die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A, die keine andere Erschließungskonzeption beinhaltet, wie die 

jetzt vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplanes. Die öffentliche Straße „Am See“ ist 

bereits realisiert. Mit der Realisierung der privaten Erschließungsanlagen wurde auf der 

Grundlage der rechtsverbindlichen 1. Änderung der Planung bereits begonnen. 

Entgegenstehende Belange des Abfallwirtschaftsbetriebes wurden im Verfahren zur 1. 

Änderung des Bebauungsplanes nicht vorgetragen. Mit der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes wurde lediglich die Art der baulichen Nutzung geändert, die 

Erschließungskonzeption wurde nicht verändert, so dass sowohl die Gemeinde als auch 

der Erschließungsträger davon ausgegangen sind, dass die vorliegende 

Erschließungskonzeption den Belangen der Abfallentsorgung entspricht. Die nunmehr 

vorgetragenen Belange lassen eine Abfallentsorgung, wie bisher angenommen und 

realisiert, die entsprechenden Teilungsvermessungen sind bereits erfolgt, nicht mehr zu. 

Es wird durch den Erschließungsträger eine adäquate Lösung sichergestellt, dass eine 

geordnete Abfallentsorgung des Plangebietes erfolgen kann.  

Ersetzt durch die Stellungnahme vom 29.11.2019, IIb dieser Abwägung. 

 

Zu 2. 

Der Müllbehältersammelplatz im Bereich der Einmündung der privaten Straße D und der 

öffentlichen Straße „Am See“ (Planstraße B) wäre entsprechend so festzusetzen, dass die 

geordnete Abfallentsorgung, dann von der öffentlichen Straße „Am See“ erfolgen muss, 

da das Abfallsammelfahrzeug nach der gültigen Unfallverhütungsvorschrift (UVV) auch 

nicht Rückwärtsfahren darf. Die Entfernung der nördlichen Wohngrundstücke zum 

Müllbehältersammelplatz beträgt ca. 170 m und wäre gemäß der allgemeinen 

Rechtsauffassung nicht mehr zumutbar. Als zumutbar gilt eine Entfernung bis ca. 100 m. 

Der Erschließungsträger hat im Rahmen der Fortschreibung des städtebaulichen Vertrages 

mit der Gemeinde das Bereitstellen und Zurückbringen der Abfallbehälter am 

Entsorgungstag auf dem an der öffentlichen Erschließungsstraße „Am See“ gelegenen 

Müllbehältersammelplatz zu gewährleisten, sofern keine andere Lösung mit dem 

Abfallwirtschaftsbetrieb festgelegt wird. 

Ersetzt durch die Stellungnahme vom 29.11.2019, IIb dieser Abwägung. 

 

Zu 3. 

Die öffentliche Straße „Am See“ wurde entsprechend der erteilten Fachgenehmigung 

realisiert und wird bereits für die Abfallentsorgung der vorhandenen Bebauung Straße 

„Am See“ Nr. 5 – Nr. 11 genutzt. Sofern eine Um- bzw. Neugestaltung der öffentlichen 

Straße erfolgt, sind die baulich-technischen Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes 

im Rahmen der nachgelagerten Planung zu berücksichtigen. Die Begründung wird 

ergänzt. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Belange zur Nutzung des Abfallbehältersammelplatzes sind mit dem 

Erschließungsträger im Rahmen der Fortschreibung des städtebaulichen Vertrages mit der 

Gemeinde zu regeln. 

Ersetzt durch die Stellungnahme vom 29.11.2019, IIb dieser Abwägung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

- 

 

Zu 2. 

Die erneute Stellungnahme ersetzt im Wesentlichen die Stellungnahme des 

Abfallwirtschaftsbetriebes vom 09.09.2019 derart, dass der Abfallentsorgung im 

nördlichen Teil des Änderungsbereiches über die Planstraße C und die Wendeanlage 

(private Erschließungsanlagen) nach der nochmaligen Prüfung durch den 

Abfallwirtschaftsbetrieb zugestimmt wird.  

Entsprechend der nochmaligen Überprüfung der Abfallentsorgung im 

Plangeltungsbereich ist die Wendeanlage ausreichend dimensioniert, um die 

Abfallentsorgung mit den Abfallsammelfahrzeugen durchzuführen. Der geplante 

Müllbehältersammelplatz innerhalb der Wendeanlage entfällt, um die Befahrung und das 

Zurücksetzen zu gewährleisten. Die notwendigen verkehrsorganisatorischen Maßnahmen 

werden durch den Erschließungsträger bei der nachfolgenden Veräußerung der 

Grundstücke vertraglich gesichert. 

 

Zu 3. 

Der südliche Müllbehältersammelplatz wird entsprechend der rechtsverbindlichen 1. 

Änderung des Bebauungsplanes beibehalten und nicht mehr, wie ursprünglich 

vorgesehen, vergrößert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Den Inhalt der E-Mail nutzt die Gemeinde Bad Kleinen in ihrem öffentlichen 

Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und Hinweise geäußert werden. 

Es ergeben sich keine abwägungsbeachtlichen Belange. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren der Neuregelung der 

Eigentumsverhältnisse durchgeführt wird und keine Anregungen und Bedenken 

vorgetragen werden. Es ergeben sich keine abwägungsrelevanten Belange. 

 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine naturschutzfachlichen Belange des StALU 

berührt sind. Die anderen Naturschutzbehörden wurden beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Belange berührt sind. 

Es werden keine abwägungsrelevanten Belange vorgetragen. 

 

zu 5. 

Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde im Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

zu 6. 

Der Hinweis ist in den Planunterlagen enthalten. 

 

 

 

 

zu 7. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen 

Bedenken bestehen. Es werden keine abwägungsrelevanten Belange vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Sachdarstellung zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die bereits erteilte Zustimmung fort gilt. 

 

Zu 4. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 2. Änderung des Bebauungsplanes mit den 

Zielen und Grundzügen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 

 

Zu 5. 

Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sofern die 

Beurteilungsgrundlagen sich ändern, erfolgt die erneute Beteiligung der Behörde. 

 

Zu 6. 

Der Amtsverwaltung wird ein rechtskräftiges Exemplar übergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt werden. Es 

werden keine abwägungserheblichen Belange bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Behörde keine Stellungnahme zu den 

eingereichten Unterlagen abgibt. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt den Verzicht auf die Mitteilung des Abwägungsergebnisses zur 

Kenntnis. Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen beachtet das bei der 

Ergebnismitteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Zuständigkeiten nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der Entfernung des 

Änderungsbereiches von der Bahnstrecke Ludwigslust-Wismar (Strecke Nr. 6441) keine 

durch das Eisenbahn-Bundesamt zu vertretenden Belangen erkennbar berührt werden.  

 

Zu 4. 

Der vorsorgliche Hinweis wird in der Begründung ergänzt. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH für die Telekom Deutschland 

GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die bekanntgegebenen Leitungsbestände werden nachrichtlich in die Planzeichnung als 

vermutlicher Verlauf übernommen. 

 

Zu 3. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die öffentlichen und privaten Erschließungsanlagen 

so konzipiert, dass Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen am vorhandenen 

Kabelnetz der Telekom jederzeit möglich sind. 

 

Zu 4. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 5. 

Die öffentlichen und privaten Erschließungsstraßen sind realisiert und gemäß den 

bekanntgegebenen Leitungsverläufen sind die Leitungen der Telekom bereits 

berücksichtigt. Es handelt sich nicht um asphaltierte Straßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die öffentlichen und privaten Erschließungsstraßen sind aufgrund der rechtskräftigen 1. 

Änderung des Bebauungsplanes bereits realisiert. Gemäß dem bekanntgegebenen 

Leitungsbestand befinden sich die TK-Linien der Telekom in den öffentlichen und 

privaten Erschließungsstraßen. Detaillierte Abstimmungen sind hierzu mit dem 

Erschließungsträger zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7. 

Die Erschließungsanlagen sind bereits realisiert, so dass im Rahmen der 

Erschließungsplanung insbesondere für die privaten Erschließungsstraßen der Abschluss 

einer Erschließungsvereinbarung mit der Telekom außerhalb des Planverfahrens erfolgt 

ist bzw. erfolgen wird. 

 

Zu 8. 

Die Belange der Bauausführung sind im Rahmen der nachgelagerten Ausführung der 

privaten Erschließungsanlagen zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 9. 

Der im Lageplan bekanntgegebene Leitungsbestand wird nachrichtlich übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Plangebiet im Auftrag des 

Erschließungsträgers bereits voll erschlossen ist. Der realisierte Leitungsbestand wird 

nachrichtlich in die Planunterlagen übernommen. Die abschließende Übernahme der 

Anlagen Trink- und Schmutzwasser erfolgt gemäß Erschließungsvertrag zwischen dem 

Zweckverband Wismar und dem Erschließungsträger. 

 

Zu 3. 

Die Aussage wird in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 4. 

Die bereits bestehenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gemäß der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes gelten für die 2. Änderung des Bebauungsplanes fort und sind für die 

gesicherte Erschließung weiterhin erforderlich. Die Begründung wird zu den bestehenden 

Rechten ergänzt. Die Grundstücksanschlusskanäle für Schmutzwasser für die 

Wohnhäuser „Alte Dorfstraße“ Nr. 11 – Nr. 23 und die Kinderferienanlage „Ulis 

Kinderland“ sowie das dazugehörige Wohnhaus wurden über Grunddienstbarkeiten im 

Grundbuch gesichert und im Bebauungsplan als 4,00 m breite Leitungsrechte, wie in der 

Grunddienstbarkeit beschrieben, festgesetzt. Die über Grunddienstbarkeiten festgesetzten 

Leitungsrechte berücksichtigen zusätzlich die privaten Grundstücksanschlusskanäle für 

Regenwasser. Durch die Berücksichtigung der grundbuchlich gesicherten Leitungsrechte 

war die Baugrenze im nördlichen Teil des Änderungsbereiches entsprechend geringfügig 

anzupassen. Der Grundstückseigentümer der Grundbucheintragung ist gleichzeitig der 

Betroffene der Baugrenzenreduzierung und somit eine Betroffenenbeteiligung 

entbehrlich. dargestellt. Darüber hinaus befinden sich die bereits verlegten 

Grundstücksanschlusskanäle innerhalb von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Die Realisierung der Garage direkt an der 

Wendeanlage ist bereits erfolgt. Die Realisierung der weiteren Garagen erfolgt aufgrund 

des angrenzenden Gehölzbestandes und der zu berücksichtigenden Grunddienstbarkeiten 

nicht mehr. Die Darstellung in der Planzeichnung entfällt somit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt über das Gewässer II. 

Ordnung, gelegen innerhalb der privaten Erschließungsstraßen bzw. entsprechenden Geh-, 

Fahr- und Leitungsrechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Der bekanntgegebene Leitungsbestand wird ein vermutlicher Verlauf in die 

Planunterlagen nachrichtlich übernommen. Auf dieser Grundlage basieren die notariellen 

Grunddienstbarkeiten und die sich daraus ergebenden Leitungsrechte. 

 

 

 

 

Klarstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis das durch den Energieversorger keine Bedenken 

gegen die geplante 2. Änderung des Bebauungsplanes bestehen. 

 

Zu 2. 

Der bekanntgegebene Anlagen- und Leitungsbestand wird in die Planunterlagen 

nachrichtlich übernommen. Auf die Darstellung der einzelnen privaten 

Grundstücksanschlüsse wird verzichtet, deren Sicherung obliegt dem privaten 

Grundstückseigentümer. Es wird beachtet, dass dies keine Einweisung dargestellt. 

 

 

Zu 3. 

Die Erschließungsanlagen sind bereits auf der Grundlage der rechtsverbindlichen 1. 

Änderung des Bebauungsplanes weitgehend realisiert, so dass im Rahmen der 

Erschließungsplanung insbesondere für die privaten Erschließungsstraßen der Abschluss 

einer Erschließungsvereinbarung mit dem Versorgungsträger außerhalb des 

Planverfahrens erfolgt ist bzw. erfolgen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die allgemeinen Hinweise zu Kabeln werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

zu 7. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeiten und Nichtzuständigkeiten nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und hat im Planverfahren weitere 

Betreiber beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Der dargestellte Bereich enthält den Geltungsbereich der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Der dargestellte Bereich enthält die Sammelausgleichsfläche der Gemeinde Bad Kleinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im angefragten Bereich keine Anlagen und 

keine Planungen der genannten Anlagenbetreiber befinden. Einwände gegen das 

Vorhaben werden nicht vorgebracht.  

 

 

 

Zu 6. 

Bei Änderungen des Plangeltungsbereiches erfolgt eine erneute Beteiligung im Verfahren. 

 

Zu 7. 

Die Baumaßnahmen wurden bereits auf der Grundlage der rechtskräftigen 1. Änderung 

des Bebauungsplanes überwiegend realisiert. Mit der 2. Änderung ist lediglich die 

Änderung der Art der baulichen Nutzung das Planungsziel. 

 

Zu 8. 

Der genannte Anlagenbetreiber wurde gesondert beteiligt (vgl. II.18a). 

 

 

Zu 9. 

Im Verfahren wurden weitere Anlagenbetreiber ohnehin beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Belange des Netzbetreibers nicht betroffen 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat alle von der 

GDMcom aufgelisteten Netzbetreiber und darüber hinaus noch weitere Versorger 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die angefügte Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Anlagen der 50 Hertz Transmission 

GmbH im Plangeltungsbereich befinden oder geplant sind. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Stellungnahme nur auf das Plangebiet 

bezieht. 

 

Zu 4. 

Den Hinweis nimmt die Gemeinde zur Kenntnis und wird diesen bei weiteren 

Planverfahren beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 

Lauenburg zu vertretenden Belange mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes nicht 

berührt sind. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und Anregungen vorgebracht 

werden und dass keine Maßnahmen geplant sind, die für das Plangebiet von Bedeutung 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt die Nichtzuständigkeit der Behörde zur Kenntnis. 

 

Zu 2. 

Der örtlich zuständige Landkreis wurde im Verfahren beteiligt. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise zu Munitionsfunden sind bereits in den Planunterlagen enthalten und 

werden entsprechend der Stellungnahme ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 4. 

Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen wird den Hinweis bei weiteren Planverfahren 

beachten, hier wird der Hinweis zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Betroffenheiten vorliegen und keine 

Einwände erhoben werden. Abwägungsbeachtliche Belange werden nicht vorgetragen. 

 

Zu 2. 

Den allgemeinen Hinweis nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine 

Einwendungen erhoben werden. 

 

Zu 2. 

Die vorsorglichen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gelten aufgrund der 

gesetzlichen Bestimmungen ohnehin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt die Zustimmung der Forstbehörde und die Begründung zur 

Kenntnis. Die Belange des einzuhaltenden Waldabstandes wurden bereits im Rahmen der 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.14A dargestellt. Die Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt die Zustimmung des Wasser- und Bodenverbandes zur Kenntnis. 

Das Gewässer II. Ordnung Nr. 29 wurde in den Planunterlagen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit der Landgesellschaft zur Kenntnis. 

 

Zu 2. 

Die Eigentumsverhältnisse sind der Gemeinde bekannt; es handelt sich um private 

Flächen und gemeindeeigene Flächen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 0.1. 

Die Information zur Verfahrensbeteiligung und zur Beauftragung zur Stellungnahmen 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 0.2. 

Die Ausführungen zur Mitwirkung werden zur Kenntnis genommen. Inhaltliche Belange 

zum Plan und zum Planinhalt werden nicht vorgetragen. 

 

Zu 0.3. 

Die vom Bund formulierten Hinweise, Einwände und Forderungen werden nachfolgend 

behandelt. Das Ergebnis ergibt sich aus der Behandlung der Stellungnahmen. 

 

Zu 1. 

Aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung wird der Punkt 6 von Seite 34 nachrichtlich hier in 

diese Abwägung übernommen (Stand Juli 2015).  

 

 
Ebenso wird der letzte Absatz von Seite 36 zum Gegenstand der 

Abwägungsdokumentation gemacht (Stand Juli 2015). 

 
 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Weiter zu 1. 

Die Gemeinde stellt klar, dass Auswirkungen auf den Fischotter in der Beurteilung als 

unerheblich bewertet wurden. Dies ist auch Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

unter Gliederungspunkt 5.3 mit der Schlussfolgerung: Auswirkungen sind somit in Bezug 

auf den Fischotter als unerheblich zu bewerten. Damit hätte die Gemeinde die Bewertung 

beenden können. Unabhängig davon hat sie ein Konzept entwickelt, dass für Anlieger der 

Grundstücke die Zufahrt nicht ausschließlich über die Straße „Am See“ erfolgen muss. 

Insofern hat die Gemeinde es in der Hand, die östlich liegenden Grundstücke nur aus dem 

Plangebiet anzubinden. Ordnungsmaßnahmen für Nichtanlieger können zusätzlich 

vereinbart werden. Grundsätzlich ist hier darzustellen, dass auch ohne Maßnahmen durch 

die Gemeinde Bad Kleinen Auswirkungen in Bezug auf den Fischotter als unerheblich 

bewertet wurden. Es ist lediglich zusätzlich eine geeignete Maßnahme empfohlen worden. 

Dies würde nur noch die Situation verbessern und wäre eine Eigenmaßnahme. Die 

Gemeinde Bad Kleinen beschäftigt sich mit dem Artikel von Wulfert. Die Gemeinde 

kommt nach Prüfung des Artikels, der hier nicht gesondert als Anlage beigefügt wird, 

jedoch als Beurteilungsgrundlage dient, zu folgendem Ergebnis. Auswirkungen wurden 

bereits im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der 

Gemeinde Bad Kleinen für den Fischotter als unerheblich bewertet. Die vorhandenen 

Gebäude, die über die Straße „Am See“ erschlossen werden, werden zukünftig aus dem 

Gebiet erschlossen werden können. Somit entsteht allein dadurch eine Verbesserung. 

Allein dies ist eine wirksame Vermeidungsmaßnahme. Diese kann dadurch untersetzt 

werden, dass für Nichtanlieger das Durchfahrtsverbot ausgesprochen wird. Es sind keine 

Maßnahmen notwendig und keine Maßnahmen vorgesehen, die dem betroffenen 

Lebensraum/ Habitat zu Gute kommen. Insofern hat die Gemeinde den wohlwollenden 

Hinweis überprüft und das Ergebnis ihrer Verträglichkeitsprüfung bestätigt. Auf Seite 73 

des Artikels von Wulfert ergeben sich keine zusätzlichen Anforderungen, da ohnehin 

davon ausgegangen wird, dass Auswirkungen in Bezug auf den Fischotter als unerheblich 

zu bewerten sind.  Somit sind die Belange berücksichtigt.  

Der Anforderung des Verbandes wurde Rechnung getragen. Zusätzlich sei hier 

klargestellt, dass die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A 

rechtskräftig ist. Änderungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Satzung über die 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A erfolgen lediglich zur Änderung der Art der 

Nutzung. Insofern wird auch weiterhin davon ausgegangen, dass Beeinträchtigungen des 

FFH-Gebietes ausgeschlossen werden können. 

Hier ist eine Bezugnahme auf das FFH-Gebiet zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde fügt zur Abwägung zu diesem Punkt vollständig den Punkt 7 von Seite 35  

der Natura2000-Verträglichkeitsprüfung ein (Stand Juli 2015).  

 
Auf eine Beurteilung der Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Schutzgebietes durch 

andere zusammenwirkende Pläne und Projekte kann verzichtet werden, weil 

Auswirkungen in Bezug auf den Fischotter als unerheblich bewertet werden. Eine 

gleichartige Bewertung betrifft die übrigen Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Dies 

gilt ebenfalls für die Lebensräume des Anhangs I der FFH-Richtlinie. Es handelt sich in 

diesem Zusammenhang auch um die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A. 

Grundlage ist die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der 

Gemeinde Bad Kleinen, die rechtskräftig ist. Mit der Satzung über die 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A wird lediglich die veränderte Auswirkung durch die 

Veränderung der Art der Nutzung bewertet. Im Rahmen der Aufstellung der Satzung über 

die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen wurde der 

BUND beteiligt. Der BUND hat seine Stellungnahme am 6. Januar 2016 abgegeben. Die 

Stellungnahme wurde in der Abwägung behandelt. Das Ergebnis der Behandlung der 

Stellungnahme wird als Anlage beigefügt. Wesentlich war, dass der BUND mitgeteilt 

hatte, dass keine ergänzenden naturschutzfachlichen Hinweise oder Bedenken bestehen. 

Unabhängig davon erübrigt sich eine Prüfung weitergehender Pläne und Projekte, weil in 

der vorliegenden Prüfung zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

14A mitgeteilt wurde, dass die Auswirkungen unerheblich sind. Insofern wird hier im 

Rahmen der Aufstellung der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A 

auch keine weitergehende Prüfung als erforderlich angesehen. Die rechtskräftige Satzung 

über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A hatte sich abschließend mit dem 

Sachverhalt beschäftigt. 

Hier ist eine Bezugnahme auf das FFH-Gebiet zu sehen. 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 3. 

Für die Bewertung zu diesem Sachverhalt ist klarzustellen, dass sich die Bezugnahme 

nicht auf die letztendliche Verträglichkeitsprüfung gemäß Stand Satzung der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen bezieht. Hier liegt vermutlich 

die FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Stand vom Entwurf Juli 2015 oder Januar 2016 zur 

Beurteilung vor. 

Stand Juli 2015: 

 
Stand Januar 2016: 

 
 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter zu 3. 

Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Rechtseindeutigkeit war die FFH- 

Verträglichkeitsprüfung bzw. Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet 

mit Stand Satzung konkretisiert worden. Unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen 

Situation wird folgendes zum Haubentaucher dargestellt. 

Seite 32 aus der Verträglichkeitsprüfung (Stand Mai 2016): 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Weiter zu 3. 

Es wurde klargestellt, dass Auswirkungen nicht durch die Entwicklung des Gebietes im 

Bereich des Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen entstehen.  

Insofern bleibt als Ergebnis, dass eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes nicht gegeben 

ist. Das Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 4 ist geeignet und zulässig. Die letztgültige 

FFH-Verträglichkeitsprüfung wird den Unterlagen beigefügt. 

Hier ist eine Bezugnahme auf das SPA-Gebiet zu sehen. 

 

Zu 4. 

Diese Ausführung kann nicht nachvollzogen werden. Gerade unter Punkt 1 dieser 

Bewertung der Stellungnahme und auf Seite 35 zu Punkt 7 unter Behandlung des Punktes 

2 dieser Stellungnahme geht es um das FFH-Gebiet. In Punkt 3 der Bewertung dieser 

Stellungnahme geht es um den Haubentaucher und die Nachweise zur Verträglichkeit mit 

den Anforderungen des SPA-Gebietes. In der Stellungnahme wird auf ein ursprüngliches 

Gutachten verwiesen. Die Gutachten können dem BUND zusätzlich zur Verfügung 

gestellt werden. Eine Verträglichkeitsprüfung ist zusätzlich nicht nachzuholen. Letztlich 

werden die Unterlagen zur Bewertung zur Verfügung gestellt. Als zuständige Behörde 

wurde der Landkreis am Aufstellungsverfahren beteiligt. Der Landkreis 

Nordwestmecklenburg hat mit seiner Stellungnahme vom 04.09.2019 mitgeteilt, dass 

erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes nicht zu erkennen sind. Des Weiteren 

wird mitgeteilt, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes, des 

Europäischen Vogelschutzgebietes nicht zu erwarten sind. Insofern geht die Gemeinde 

Bad Kleinen davon aus, dass die Vorgehensweise richtig gewählt wurde und das 

Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden kann. 

 

Zu 5. 

Auf Seite 10, 2. Absatz in der Begründung finden sich keine diesbezüglichen 

Ausführungen hierzu. 

Die Gemeinde äußert sich unter Gliederungspunkt 3.5 zu Schutzgebieten und 

Schutzobjekten. Vermutlich meint der Stellungnehmende den 2. Absatz auf Seite 14. Hier 

wird auf das SPA-Gebiet eingegangen. Im 3. Absatz wird auf das FFH-Gebiet 

eingegangen. Die hier vorgetragene Schlussfolgerung kann nicht nachvollzogen werden. 

Eine Korrektur ist nicht notwendig. 

Vermutlich wird hier auf die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der 

Gemeinde Bad Kleinen durch den Stellungnehmenden Bezug genommen. Hilfsweise wird 

hier ein Auszug aus der Begründung zur Satzung über die 1. Änderung des B-Planes Nr. 

14A eingefügt (Stand Satzung 20.07.2016, Seite 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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Zu 6. 

Auf Seite 10, 2. Absatz finden sich keine Bezüge zum Gebiet der Natura 2000-

Schutzgebietskulisse bzw. zu den Gebieten der Natura 2000-Schutzgebietskulisse. 

Aus den Unterlagen wird ersichtlich, dass die Stellungnahme wohl nicht zu den im 

Verfahren verwendeten Unterlagen bzw. zu denen der Satzung über die 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A der Gemeinde Bad Kleinen abgegeben wurde. Insbesondere die 

Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet und für das SPA-Gebiet im Rahmen der 

Aufstellung der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A wurden 

abschließend geführt. Die Stellungnahme des BUND liegt hierzu abschließend vor. Die 

Bewertung der Stellungnahme zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 14A wird als Anlage beigefügt. Da die Satzung über die 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A darauf aufbaut, wird davon ausgegangen, dass erhebliche 

Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Die Belange sind somit abschließend 

behandelt. 

Vermutlich wird hier auf die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A der 

Gemeinde Bad Kleinen durch den Stellungnehmenden Bezug genommen. Hilfsweise wird 

hier ein Auszug aus der Begründung zur Satzung über die 1. Änderung des B-Planes Nr. 

14A eingefügt (Stand Satzung 20.07.2016, Seite 10). 

  

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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Zu 7. 

Die Gemeinde beendet das Planverfahren mit dem Satzungsbeschluss und der 

Bekanntmachung mit dem Erkenntnisstand der bis dahin vorliegt. 

 

Zu 8. 

Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Das Abwägungsprotokoll wird zur 

Verfügung gestellt. Die verwendeten Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet und 

für das SPA-Gebiet werden nebst Stellungnahme des BUND zur Aufstellung der Satzung 

über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Stellungnahmen des BUND zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A vom 6. Januar 2016 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des BUND zur vorgelegten Planung 

keine ergänzenden naturschutzfachlichen Hinweise oder Bedenken bestehen. 

 

zu 2. 

Die Minimierungsmaßnahmen zum Schutz des Fischotters sind im Text Teil B zum Plan 

festgesetzt und werden umgesetzt. Die zusätzlichen Hinweise zum Schutz des Fischotters 

werden in der Begründung ergänzt. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Europäische Vogelschutzgebiet „Schweriner 

Seen“ wurde nochmals überarbeitet und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt 

und in der vorliegenden Fassung der Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt. 

Insbesondere die Wegeführung entlang des Schweriner Sees von Bad Kleinen bis 

Lübstorf wurde betrachtet und auf ihre potentielle Nutzung durch Gäste aus dem 

zukünftigen Ferienhausgebiet in Gallentin durch die Umsetzung der 1. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 14a bewertet. Es ist festzustellen, dass die Qualität des ufernahen, 

unbefestigten Weges kurz hinter Schloss Wiligrad in seiner Qualität nachlässt und es 

daher unwahrscheinlich ist, dass dieser häufig durch Gäste aus Gallentin genutzt wird. Es 

ist wahrscheinlicher, dass die befestigte Radwegstrecke weiter westlich des Ufers genutzt 

wird oder kürzere Spaziergänge unternommen werden. 

Eine Beeinträchtigung des Habitats des Haubentauchers bei Lübstorf durch die 

Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14a ist somit auszuschließen. 

Maßnahmen zum Schutz des Haubentauchers sind nicht mehr notwendig. Die gegebenen 

Hinweise zum Schutz des Haubentauchers werden als vorsorgliche Hinweise ebenso in 

der Begründung ergänzt. 

 

zu 3. 

Mit dem Abwägungsbeschluss zum vorliegenden erneuten Entwurf und dem 

abschließenden Satzungsbeschluss ist das Planverfahren abgeschlossen. Mit 

Bekanntmachung der Satzung wird diese Ortsrecht und ist anzuwenden. Die 

Planunterlagen sind mit dem Inkrafttreten im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für 

jedermann einsehbar. Eine behördliche Entscheidung ist für diese Planänderung nicht 

erforderlich; ebenso erfolgt nach Abschluss des Planverfahrens keine weitere Beteiligung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme vom 19.08.2019 steht im Widerspruch zur Stellungnahme vom 

18.07.2019 durch die gleichen Stellungnehmenden. In der Stellungnahme vom 18.07.2019 

wird mitgeteilt, dass generell keine Einwände für die teilweise Nutzung zum Wohnen im 

Plangebiet bestehen. Auf erhöhte Lärmbelastungen wäre hinzuweisen. Nunmehr werden 

Belange gegen die geplante Wohnnutzung vorgetragen. 

Das Nebeneinander von im Bestand vorhandener allgemeiner Wohnnutzung und einem 

Sondergebiet, das der Erholung dient, schließt sich hinsichtlich der Störanfälligkeit nicht 

von vornherein aus. In der allgemeinen Rechtsprechung ist es anerkannt, dass 

Sondergebiete, die der Erholung dienen, je nach Zweckbestimmung des Sondergebietes 

den Schutzanspruch eines reinen Wohngebietes oder eines allgemeinen Wohngebietes 

beanspruchen. Somit ist das Nebeneinander eines allgemeinen Wohngebietes und eines 

Sondergebietes, das der Erholung dient, grundsätzlich miteinander vereinbar. Das an die 

bestehende und geplante Wohnnutzung angrenzende Gebiet dient der Erholungsnutzung 

und hier insbesondere von Kindern. Innerhalb des Gebietes befinden sich verschiedene 

Spielmöglichkeiten und –anlagen, die durch ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch im 

Rahmen der Erholungsnutzung gebietsverträglich sind. Im übrigen befindet sich die 

überwiegende Anzahl der Spielmöglichkeiten im östlichen Bereich des Geländes also zur 

Wohnbebauung abgewandten Seiten. In direkter Angrenzung an das geplante allgemeine 

Wohngebiet befinden sich die Gruppenunterkünfte – also die Schlafbereiche. Der 

vorhandene Volleyballplatz grenzt an die Gruppenunterkünfte und die vorhandene 

Wohnbebauung, so dass bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung des Volleyballplatzes 

insbesondere bezogen auf die Gruppenunterkünfte – Schlafbereiche der Kinder keine 

zusätzlichen Konflikte auf die angrenzende Wohnbebauung entstehen. Zusätzliche 

Lärmschutzmaßnahmen drängen sich dem Bauträger und der Gemeinde nicht auf, da eine 

Nachtnutzung der Außenbereiche durch Kinder i.d.R. nicht zu erwarten ist. Im 

Allgemeinen unterliegt der Kinderlärm einem besonderen Toleranzgebot unserer 

Gesellschaft und hierbei geht die Gemeinde von der bestimmungsgemäßen Nutzung der 

Spielplätze und –anlagen aus. Dies unterliegt dem Gebot der gegenseitigen 

Rücksichtnahme. Die mit der rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes 

zulässige Feriennutzung unterliegt dem gleichen Schutzanspruch wie die allgemeine 

Wohnnutzung und das Nebeneinander von Wohnnutzung und Erholungsnutzung wird 

gemäß der allgemein anerkannten Rechtsprechung als zulässig bewertet. Die Gemeinde 

und der Bauträger haben sich mit dem Vorschlag von zweckmäßigem Lärmschutz, hier 

der Nichtbebauung der angrenzenden Fläche auseinandergesetzt. Gegenüber einer ähnlich 

gelagerten Nutzung eines Ferienhausgebietes wurden keine Einwände vorgetragen. Die 

Schutzansprüche sind gleichartig. Eine Nichtbebauung der Fläche wäre unter dem 

Gesichtspunkt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und der Innenentwicklung 

vor einer Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen nicht sachgerecht. Es wird 

favorisiert im Übergangsbereich eine Feriennutzung im angrenzenden Bereich zum 

Kinderferienlager innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes zu realisieren. Die 

Schutzansprüche unterscheiden sich im Vergleich zur allgemeinen Wohnnutzung nicht.  

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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Weiter zu 1. 

Da die Nachfrage nach Eigenheimbauplätzen in der Gemeinde besteht und das 

Grundzentrum Bad Kleinen mit der Planung gestärkt werden soll und es gilt einen 

Bevölkerungsrückgang zu vermeiden, wird auf eine Bebaubarkeit der Flächen aus 

Lärmschutzgründen nicht verzichtet. Kinderlärm unterliegt einem besonderen 

Toleranzgebot unserer Gesellschaft. Aktive Lärmschutzmaßnahmen gegenüber 

Kinderlärm sind sozial nicht gerechtfertigt und verstoßen gegen die Vorrangstellung der 

Kinder in unserer Gesellschaft. Es grenzen Baugebiete aneinander, die den gleichen 

Schutzansprüchen unterliegen, so dass aus Sicht der Gemeinde gesunde Wohnverhältnisse 

wie bereits bei der vorhandenen Wohnbebauung, erhalten bleiben und eingehalten werden 

können. 
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Zu 1. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Zu 2. 

Die Gemeinde stellt klar, dass es sich mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14A 

um die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes handelt und nicht um die teilweise 

Nutzung zum Wohnen. 

 

Zu 3. 

Die bestehende angrenzende Nutzung ist vorhanden und ersichtlich für den Käufer eines 

Grundstücks oder den Mieter eines Gebäudes. Eine Regelung im Bebauungsplan erfolgt 

aufgrund des fehlenden Regelungsgehaltes nicht. 

 

Zu 4. 

Die Einhaltung der Höhenfestsetzung ist Bestandteil des nachgelagerten Verfahrens 

(Baugenehmigungsverfahren oder Anzeigeverfahren). Die Gemeinde geht grundsätzlich 

von der Einhaltung der getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes durch den 

jeweiligen Bauherrn aus. Derzeit ist die rechtsverbindliche 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 14A als geltendes Ortsrecht anzuwenden. Mit der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes wird die Art der baulichen Nutzung geändert. Sofern aus Sicht des 

angrenzenden Grundstückseigentümers unzulässige Aufschüttungen vorgenommen 

wurden und das beauftragte Vermessungsbüro bereits das Erreichen der Grenze 

festgestellt hat, wäre dies der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Die 

bisher durchgeführten Baumaßnahmen wurden auf der Grundlage der rechtsverbindlichen 

1. Änderung des Bebauungsplanes durchgeführt. Mit der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes wird die Art der baulichen Nutzung und die damit verbundene 

Regelung zu Garagen, Carports und Nebenanlagen getroffen. Die nicht geänderten 

Festsetzungen der bereits rechtsverbindlichen 1. Änderung gelten somit fort. Eine 

Änderung von Höhenfestsetzungen sowie Änderungen der Flächen für Aufschüttungen 

und Abgrabungen sind in diesem Planverfahren nicht erfolgt. Die vorgetragenen Belange 

zu den erfolgten Aufschüttungen wären somit mit der zuständigen Amtsverwaltung und 

darüber hinaus mit der unteren Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage der 

rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes zu regeln. Das Planverfahren ist 

nicht das alleinige Mittel zur Regelung allgemeingültiger nachbarschaftlicher Belange 

Eine Berücksichtigung im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt 

aufgrund der dargestellten Änderungsinhalte des Bebauungsplanes nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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Zu 1. 

Die Anmerkungen werden nachfolgend behandelt. 

 

Zu 2. 

Die vorgetragenen Belange sind der Realisierung der rechtsverbindlichen 1. Änderung des 

Bebauungsplanes zuzuordnen. Die geschilderte Situation ist dem Bauherrn bekannt. Aus 

seiner Sicht wurden bereits Maßnahmen zum Schutz vor Erosion ergriffen. Zum aktuellen 

Zeitpunkt ist bereits eine Begrünung von rund 70 % erfolgt. Leider waren die 

vergangenen Vegetationsperioden durch massive Trockenheit gekennzeichnet, so dass 

sich die Herstellung einer Vegetation als schwierig gestaltete. Der geschilderte 

Sachverhalt, dass die Errichtung einer Stützmauer zugesichert wurde, ist aus Sicht des 

Grundstückseigentümers nicht richtig. Weiterhin wird dies auch als nicht zweckmäßig 

erachtet. Es ist bereits geplant, dass im Frühjahr 2020 eine Hangbepflanzung in 

Verbindung mit einem Böschungsgewebe aus Jute vorgenommen wird. Dadurch wird 

gewährleistet, dass die Pflanzen richtig anwachsen und nicht durch Regen weggespült 

werden können. Der Eigentümer des betroffenen Gebiets hat dargelegt, dass er in 

nachvollziehbarer Weise ein eigenes Interesse daran hat, dass der Hang gesichert vor 

Erosion ist und die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden.  

 

Zu 3. 

Mit der rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes wurden bereits 

Festsetzungen zu den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern getroffen, zur 

Erosionsvermeidung werden die Festsetzungen wie folgt ergänzt: 

„Zur Erosionsvermeidung sind an der östlichen Böschungsseite Bodendecker, Gehölze 

und Strauchgruppen auf einem Böschungsgewebe anzupflanzen und dauerhaft zu 

erhalten. Für die Anpflanzung sind heimische und standortgerechte Gehölze zu 

verwenden und dauerhaft zu erhalten.“ Die Pflanzliste wird um folgende Arten von 

Bodendeckern ergänzt: Bodendecker: 

Efeu (Hedera helix) 

Blutrote Storchschnabel (Geranium sanguineum) 

Ruprechtskraut (Geranium robertianum) 

Glanz-Apfelrose (Rose rugotida) 

Echter Lavendel (Lavandula angustifolia) 

Bodendeckerrosen (Rosa spec.) 

Korallenbeere (Symphoricarpos orbiculatus) 

Zwergmispel-Arten (Cotoneaster spec.). 

Der Sicherung der Böschung durch eine zusätzliche Stützmauer wird aufgrund der durch 

den Grundstückseigentümer vorgeschlagenen Pflanzmaßnahmen, die die Gemeinde als 

geeignet ansieht, das angrenzende gemeindeeigene Grundstück vor Erosion zu schützen, 

nicht gefolgt. Die Sicherung der Böschung durch Anpflanzungen i.V.m. einem 

Böschungsgewebe wird durch die Gemeinde als ausreichend angesehen. Durch 

Anpflanzungen am Rand des Gebietes sollen weiche Übergänge zur offenen Landschaft 

weiter gesichert. Dies war bereits Zielsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes.  

 

- 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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Zu 4. 

Der Kontakt zur unteren Bauaufsichtsbehörde kann jederzeit und unabhängig von diesem 

Planverfahren aufgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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